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Jahresbericht 2025 der Abteilung Mess- und Eichwesen, Beschussamt des TLV

Vorwort

Ein funktionierendes Mess- und Eichwesen sichert fairen Wettbewerb im Handel ohne
Benachteiligung des Endkunden beim Erwerb von Waren oder Energie.

Neben der Verwendung gesetzlich vorgeschriebener Mal3einheiten ist die korrekte und zweifelsfreie
Mengenermittlung im geschaftlichen Verkehr ebenso von 6ffentlichem Interesse wie auch die
Messung von sicherheitsrelevanten GrofRen im Gesundheits- und Umweltschutz sowie im
StraRenverkehr und der Produktsicherheit von Waffen und Munition.

Im Thiringer Landesamt fir Verbraucherschutz ist die Abteilung Mess- und Eichwesen,
Beschussamt (kurz: TLV-A7) als unabhangige und kompetente Stelle fur diese Aufgaben zustandig.

Das TLV-A7 stellt Uber turnusmaRige Prufungen der Messgerate fest, ob die Messgerate richtig
verwendet werden, manipulationsfrei sind und ob die verkaufte Warenmenge richtig ermittelt wird.
Bei Fertigpackungen wird beim Hersteller und im Handel kontrolliert, ob die angegebene Menge
auch enthalten ist.

Voraussetzung dafir ist die Verwendung praziser Messtechnik, sog. Normale, deren metrologische
Ruckfuhrung im akkreditierten Kalibrierlaboratorium erfolgt.

Um festzustellen, ob ein Messgerat fir den manipulationsfreien Einsatz im Handel oder als
Verbrauchsmessgerat in den privaten Haushalten fir mehrere Jahre eingesetzt werden kann, sind
spezielle Baumusterprifungen zu bestehen. Dazu prift die bei der EU notifizierte
Konformitatsbewertungsstelle 0118 Messgerate oder deren Herstellungsprozesse auf
Ubereinstimmung mit dem Eichrecht.

Unter den Bedingungen einer globalisierten Produktion und Vermarktung ist es nicht
selbstverstandlich, dass immer qualitativ hochwertige und langzeitbestdndige Messgerate im
Binnenmarkt zum Einsatz kommen. Deshalb sind Uberwachungsmafnahmen erforderlich, die es
gestatten, Messgerate aufzufinden und aus dem Verkehr zu ziehen, die nicht den eichrechtlichen
Anforderungen gentigen.

Fur die Gewahrleistung der Sicherheit beim Gebrauch von Schusswaffen, Munition und
Schutzwesten werden im Beschussamt Suhl umfangreiche technische Priifungen durchgefiihrt. Erst
nach erfolgreichem Beschuss dirfen die Waffen verwendet werden. Diese Marktzulassung ist
Grundlage fir den Absatz der Produkte des traditionsreichen Biichsenmacherhandwerks fur Jagd-
und Sportwaffen sowie weiterer regionaler Waffenhersteller.

Die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird vielfach in der Offentlichkeit zu wenig
wahrgenommen, da die Prozesse der Eichung und Uberwachung im Hintergrund ablaufen. Sie ist
aber von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung, gibt dem Endkunden Vertrauen in richtige
Messungen und schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen fiir die Marktakteure. Das Eichsiegel an
der Waage oder an der Zapfsaule ist letztlich sichtbarer Garant dafr.

Das Jahr 2025 stand weiterhin im Zeichen der Energiewende, dem fortschreitenden Ausbau der
Ladeinfrastruktur mit DC-Schnellladesdulen sowie der Beimengung von alternativ erzeugten
Gasbestandteilen in der Gasversorgung. Dies erfordert eine Neuausrichtung der Prifverfahren und
Pruftechnik. Gleichzeitig schreitet der Prozess der Digitalisierung von Verwaltungsverfahren fort.
Eichantrage kénnen nun auch digital gestellt werden. Die Ergebnisse der Abteilung Mess- und
Eichwesen, Beschussamt im Jahr 2025 werden im folgenden Bericht dargestellit.
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1 Vorstellung

1.1 Aufgaben
TLV-A7 erfullt konkret folgende Aufgaben:

Uberwachungen:

¢ auf Einhaltung des Einheiten- und Zeitgesetzes sowie des Mess- und Eichrechts

e Kontrolle von Fertigpackungen, MaRbehaltnissen und Ausschankmalen, u. a. auf Uberein-
stimmung mit der gekennzeichneten Nettoflllmenge

e Marktaufsicht beim Inverkehrbringen von Messgeréten

¢ Verwendung von Messgeraten und Messwerten

e Durchfiihrung von Uberwachungen nach dem Medizinproduktegesetz bei Betreibern und
Anwendern von Medizinprodukten mit Messfunktion

e Uberwachung der Qualitatssicherung in medizinischen Laboratorien nach der Medizin-
produkte-Betreiberverordnung fir medizinische Gerate mit Messfunktion

e Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in den vorgenannten Bereichen

Sicherstellung korrekter Messungen durch Eichung und Prufung von Messgeraten in der
Verwendung, z. B.:

e Handelswaagen und -gewichte

o mehrdimensionale Flachen- und Ld&ngenmessgerate

¢ Volumenmessanlagen an Tankstellen und Tankwagen

e Geschwindigkeitsmessgerate im StraRenverkehr

e Fahrpreisanzeiger in Taxen

o Gasmessgerate und Brennwertzahl in Gasabrechnungen der Thiringer Gasversorger

Durchfiihrung von Anerkennungs- und Zulassungsverfahren:

e Staatliche Anerkennung und Uberwachung von Priifstellen fur Versorgungsmessgeréate fiir
Elektroenergie, Gas, Wasser und Warme

Prifung von Handfeuerwaffen und Zulassung von Munition:

¢ Messungen, Prifungen und Produktzertifizierungen von Schusswaffen, Munition und Béllern

Sicherstellung des EU-rechtskonformen Marktzugangs durch:

o Konformitatsbewertung von nichtselbsttatigen Waagen nach EU-Richtlinie 2014/31/EU
o Konformitatsbewertung von Messgeraten nach EU-Messgeraterichtlinie 2014/32/EU

Sicherung der Einheitlichkeit des gesetzlichen Messwesens durch metrologische Riickfuhrung

o Kalibrierung von Normalen und Normalmessgeraten



Jahresbericht 2025 der Abteilung Mess- und Eichwesen, Beschussamt des TLV

1.2 Zustéandigkeiten und Rechtsgrundlagen

Im Einzelnen werden nach den Zustandigkeiten gemals:

Tharinger Verordnung zur Regelung der Zustandigkeiten fir die Durchflihrung der mess-
und eichrechtlichen Rechtsvorschriften (ThiirMEZustVO) fur das Mess- und Eichrecht
sowie der

Tharinger Verordnung zur Regelung von Zustandigkeiten auf dem Gebiet des
Arbeitsschutzes (ThurASZustVO) fiir die Uberwachung von Betreibern von
Medizinprodukten mit Messfunktion und der

Tharinger Verordnung zur Regelung von Zusténdigkeiten nach dem Beschussgesetz
(ThirBeschzVO)

folgende nationale Rechtsgrundlagen vollzogen:

Gesetz Uber das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeraten auf dem Markt,
ihre Verwendung und Eichung sowie Uber Fertigpackungen

(Mess- und Eichgesetz - MessEG)

Verordnung tber das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeraten auf dem
Markt sowie Uber ihre Verwendung und Eichung (Mess- und Eichverordnung - MessEV)
Gesetz uber die Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung

(Einheiten- und Zeitgesetz - EinhZeitG)

Verordnung Uber Fertigpackungen und andere Verkaufseinheiten
(Fertigpackungsverordnung - FPackV)

Gesetz zur Marktiiberwachung und zur Sicherstellung der Konformitat von Produkten
(Marktiiberwachungsgesetz - MUG)

Verordnung Uber das Betreiben und Benutzen von Medizinprodukten
(Medizinprodukte-Betreiberverordnung - MPBetreibV)

Richtlinie der Bundesarztekammer zur Qualitatssicherung laboratoriumsmedizinischer
Untersuchungen (Rili-BAK)

Gesetz Uber die Prifung und Zulassung von Feuerwaffen, Bollern, Geraten, bei denen zum
Antrieb Munition verwendet wird, sowie von Munition und sonstigen Waffen
(Beschussgesetz - BeschG)

Teile des Waffengesetzes (WaffG)

Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

In Verbindung mit u. a. folgenden EU-Verordnungen und EU-Richtlinien:

Europaische Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) (EU) Nr. 1169/2011
EU-Richtlinie fur nichtselbsttatige Waagen (NAWID) 2014/31/EU

EU-Richtlinie Gber die Bereitstellung von Messgeraten auf dem Markt (EU-
Messgeraterichtlinie - MID) 2014/32/EU

Verordnung (EU) 2019/1020 Uber Marktiiberwachung und die Konformitat von Produkten
(MU-VO) sowie zur Anderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr.
765/2008 und (EU) Nr. 305/2011
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e Verordnung (EU) 2019/515 Uber die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem
anderen Mitgliedstaat rechtm&Rig in Verkehr gebracht worden sind und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 764/2008

1.3 Wirkungsfelder

Schutz der Verbraucher und fairer Wettbewerb

Beim Erwerb von Waren, die in messbaren Mengen abgegeben werden, missen geeichte
Messgerate verwendet werden. Messtechniker sorgen dafir, dass préazises und manipulationsfreies
Messen uberall in Thiringen sichergestellt ist und Uberprifen zudem, ob die Messgeréte zugelassen
sind und richtig gehandhabt werden. Der Eichpflicht unterliegen u. a. Zapfsaulen an Tankstellen,
Waagen in Verkaufseinrichtungen, Verbrauchsmessgerdte wie Wasser-, Gas- und
Elektrizitatszahler und Taxameter. Es werden jahrlich mehr als 20.000 Messgerate geeicht.
AuRerdem wird die korrekte Menge von fertig verpackten und abgefullten Produkten beim Hersteller
und in Einzelfallen auch im Handel Uberpruft.

Amtliche Messungen und Umweltschutz

Nicht nur im Handel, sondern auch bei amtlichen Messungen von Geschwindigkeitsiibertretungen
oder des Atemalkoholgehaltes sichert das Mess- und Eichwesen die Richtigkeit der Messgerate und
damit durchgefihrter Messungen.

Medizintechnik-Betreiber

Die Exaktheit medizinischer Diagnosen ist in entscheidendem MalRe von der korrekten
Funktionsweise der verwendeten medizinischen Messgerdte abhangig. Deshalb werden
medizinische Einrichtungen (z. B. Arztpraxen, medizinische Laboratorien, Krankenh&user,
Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime) beziiglich der Erfillung der Anforderungen an den
Betrieb von Medizinprodukten mit Messfunktion (z. B. Blutdruckmessgerate, Fieberthermometer,
Tonometer zur Bestimmung des Augeninnendruckes, Blutzuckermessgerate) sowie der Erfullung
der Anforderungen der Richtlinie der Bundesarztekammer zur Qualitatssicherung
laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (Rili-BAK) tiberwacht. Neben Medizinprodukten mit
Messfunktion wird die gesetzeskonforme Verwendung von Waagen in der Heilkunde in
medizinischen Einrichtungen tUberwacht.

Wirtschaft

Die vorhandene Prazisionsmesstechnik, die apparative Ausstattung der Laboratorien sowie die
GroRBmessanlagen fir Tankfahrzeuge und Lasten bis 50 Tonnen koénnen auf Anfrage fir
messtechnische Dienstleistungen genutzt werden.

Auf diese Weise tragt die Abteilung Mess- und Eichwesen des TLV zur leistungsfahigen
metrologischen Infrastruktur Thiringens bei.

Mit der vorhandenen Prazisionsmesstechnik fur die metrologische Rickflihrung der Normale gemar
8 47 MessEG und der messtechnischen Kompetenz im DAkkS-akkreditierten Kalibrierlaboratorium
kénnen ebenfalls Prazisionskalibrierungen fur Dritte in begrenztem Umfang durchgefuhrt werden.
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2 Tatigkeitsbericht

2.1 Metrologische Basis fur den Eichvollzug

Grundlage fur die Richtigkeit der Messungen im Eichvollzug bilden die verwendeten Normale fir die
verschiedenen physikalischen Gréfien. Im Jahr 2024 wurden 331 Gebrauchsnormale fir die
Verwendung im Eichvollzug auf die nationalen Normale der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt riickgefiihrt. AuRerdem werden mit der vorhandenen Messtechnik Normale fir
Tharinger Hersteller von Messgeraten geprift, die fur die Justierung, Qualitatsiberwachung in der
Fertigung und Endprufung eingesetzt werden. Auch Tankwagen fur die Abgabe von Heizdl werden
durch TLV-A7 geprift und geeicht. In der Prifhalle am Standort limenau stehen dazu spezielle
GroRRvolumenmesstechnik und eine préazise 50-t-Fahrzeugwaage zur Verfigung.

2.2 Eichungen

Eichung ist die gesetzlich vorgeschriebene hoheitliche Prifung, Bewertung und Kennzeichnung von
Messgeraten. Mit der Eichung wird ein wichtiger Grundstein zum Verbraucherschutz gelegt, sodass
Verbraucher auf korrekte Messungen vertrauen konnen.

Abb. 1: Eichung einer StraBenzapfsaule unter Einsatz von Volumennormalen

(links: StraRenzapfsdule und Priffahrzeug; Mitte: Ableseskala eines 10-Liter-Volumennormals; rechts:
Normale unterschiedlicher Nennvolumina)

\ M‘ w\ \‘

I-'l"!ﬁl!l

Abb. 2: Eichung von Grof3waagen mit Massenormalen
(links: Massenormale mehrerer Tonnen; Mitte und rechts: Gleiswaage)
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Abb. 3: Eichung einer 6ffentlichen Elektroladesaule

In der nachfolgenden Tabelle und Abbildung sind die Eichungen einiger wesentlicher
Messgeratearten aus dem Jahr 2025 aufgefihrt. Im Vergleich dazu enthalt Abb. 4 die Eichungen
der letzten 3 Jahre. Werden die Anforderungen nicht erfillt, erfolgt eine Ablehnung der Eichung (im
eichrechtlichen Sprachgebrauch als ,Rlckgabe“ bezeichnet). Eine Rickgabe ist das Ergebnis einer
nicht bestandenen formalen (z. B. Mangel in der technischen Ausflihrung) oder messtechnischen
Prifung (z. B. Messabweichungen oberhalb der festgelegten Grenzwerte). Diese Ergebnisse
werden aufbereitet und im Weiteren fiir die hoheitlichen Tatigkeiten der Markt- (§ 37 Abs. 4 MessEG)
und Verwendungsuberwachung (8 54 Abs. 2 MessEG) von Messgeraten genutzt. Es erfolgen
Auswertungen anhand signifikanter Beanstandungen. Koénnen diese Nichtkonformitaten
wesentlichen Anforderungen an Messgerate oder Pflichten von Messgerateverwendern zugeordnet
werden, wird ein Verwaltungsverfahren eingeleitet.

Tab.1: Eichungen sowie Rickgaben im Jahr 2025 (abgerufen am 03.03.26)

MessgroRe/Messgerateart Eichungen Ruckgaben [%]
Lange, Flache 39 7,7
Masse (gesamt) 8511 3,3

davon nichtselbsttatige Waagen 7913 3,2

selbsttatige Waagen 523 4,0

Gewichtstiicke 75 53

Temperatur 261 3,1

Druck 483 11,6

Volumen gesamt 5499 14,1

davon Zapfsaulen (Mineraldl, Benzin) 4773 13,7

Zapfsaulen (Erdgas, Flissiggas) 248 14,1
Elektroladesé&ulen 9 =

10
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MessgrofRe/Messgerateart Eichungen Ruckgaben [%)]
Messgerate im 6ffentlichen Verkehr 1340 2,6
davon Geschwindigkeit 559 0,7
Taxi/Mietwagen 781 4,0
Sonstige 113 53
Gesamt 16255 7,2

Eichungen 2023 - 2025

9000
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7000
6000 mMasse
5000 H Druck
m Strallenzapfsaulen Mineraldle
4000 m Geschwindigkeitsmessgerate
3000 Taxi/Mietwagen
2000 Elektrolades&ulen
1000
0 (1] HEm mNN

2023 2024 2025

Abb. 4: Anzahl der Eichungen ausgewdhlter Bereiche der letzten 3 Jahre

Die haufigsten Beanstandungen im Bereich der Waagen waren die Nichteinhaltung der
Fehlergrenze (68 %) sowie der Verkehrsfehlergrenze (15 %). Bei den Stra3enzapfsaulen betrafen
54 % der Ruckgaben eine undichte Messanlage, bei 17 % wurde die Fehlergrenze nicht eingehalten
und bei 6 % war der Gasabscheider defekt. Bei Reifendruckmessgeraten zahlte zu den haufigsten
Nichtkonformitaten, dass das Messgerat undicht war (41 %) und die Fehlergrenze nicht eingehalten
wurde (18 %).

2.3 Aufsicht staatlich anerkannter Prifstellen

Versorgungsguter werden Uber Wasser-, Warme-, Gas- und Elektrizitdtszahler mengenmalig
erfasst und abgerechnet. Diese Versorgungsmessgerate werden in grof3en Stickzahlen hergestellt
und mussen in regelmaligen Abstanden geeicht, die Eichfrist durch ein Stichprobenverfahren
verlangert oder durch konformitatsbewertete Zahler ausgetauscht werden.

Die Prufung und Eichung erfolgt in staatlich anerkannten Prufstellen im Auftrag der Eichbehorde.

Im Einzelfall kbnnen Prifungen von Versorgungsmessgeraten auch durch TLV-A7 durchgefuhrt
werden.

11
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In Thiringen sind derzeit 14 Prifstellen staatlich anerkannt und unterliegen der Aufsicht und
Uberwachung durch die Eichbehérde. Einige dieser Priifstellen fiihren auch Stichprobenverfahren
zur Verlangerung der Eichfrist von Versorgungsmessgeraten durch.

Tab. 2: Anzahl der in Thuringen staatlich anerkannten Prifstellen (* ambulante Prifstellen)

Anzahl Prifstellen Kennung Messgerateart

1 ETH Messgeréate fur Elektrizitat
8 GTH* Messgeréate fur Gas

3 WTH Messgeréate fur Wasser
2 KTH Messgerate fur Warme

Bei einer ambulanten Priifstelle handelt es sich um eine Priifstelle, die ihren Sitz in einem anderen
Bundesland hat, jedoch in Thiringen tatig ist.

2.4 Uberprifung Instandsetzungsbetriebe

Durch eine Instandsetzung kénnen Stillstandszeiten von Messgeraten im Anwendungsbereich des
Mess- und Eichrechts vermieden bzw. minimiert werden. Dazu ist eine Befugnis des
Instandsetzungsbetriebs notwendig. Diese erteilt die zustandige Behtrde auf Antrag. In Thiringen
besitzen derzeit 35 Betriebe die Befugnis, Instandsetzungen nach dem Mess- und Eichgesetz
durchzufihren. Weitere funf Betriebe haben eine Befugnis beantragt. Aber auch
Instandsetzungsbetriebe, die nicht in Thiringen die Befugnis beantragt haben, unterliegen der
Uberprifung durch TLV-A7, wenn sie in Thiringen tatig werden und geeichte oder
konformitatsbewertete Messgerate instand setzen.

12



Jahresbericht 2025 der Abteilung Mess- und Eichwesen, Beschussamt des TLV

Abb. 5: Kennzeichnung einer instandgesetzten StraBenzapfsdule durch Anbringung eines
Instandsetzerkennzeichens (rotes Dreieck)

Im Jahr 2025 fanden 34 Uberwachungen an Messgeraten statt, die vorher instand gesetzt worden
sind. Ziel ist es, Beanstandungen festzustellen, die auf die Instandsetzung zuriickzuftihren sind, und
somit durch geeignete Maflinahmen sicherzustellen, dass der Instandsetzungsbetrieb kinftig
eichrechtliche Anforderungen umsetzt. Die Beanstandungsquote betrug im Jahr 2025 29 % und ist
damit ahnlich hoch wie in den Vorjahren. Die festgestellten Nichtkonformitaten sind in Tab. 3
aufgefuhrt. Im Ergebnis wurden die betreffenden Betriebe Uber den Missstand informiert, zur
Abstellung aufgefordert und gegebenenfalls ordnungsbehérdliche MaRnahmen eingeleitet. Sollte es
sich um einen Instandsetzungsbetrieb handeln, der seine Befugnis auf3erhalb von Thiringen
beantragt hat, wird in der Regel die dafiir zustandige Eichbehdrde Uber die Feststellung in Kenntnis
gesetzt.

Tab. 3: Feststellungen im Rahmen der Uberpriifung des Instandsetzungsbetriebs (* Mehrfachnennungen
maglich)

Beanstandungen*
Feststellung/Abweichung
Anzahl
Kennzeichnung n. i. O. 3 14
Benachrichtigung n. i. O. 2 10
Instandsetzung vor Ort n. i. O. 16 76
Summe 21 100

13
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2.5 Markt- und Verwendungsiberwachung nach MessgG

Die Markt- und Verwendungsiiberwachung sowie die Aufsicht Uber die staatlich anerkannten
Prifstellen werden als metrologische Uberwachung bezeichnet. Konzepte dazu werden in
Zusammenarbeit mit den anderen Eichbehoérden fir bundes- oder europaweite MalRRhahmen
erarbeitet und ausgewertet. Auch bundeslandspezifische Schwerpunktaktionen werden durch
einzelne Eichbehdrden durchgefiihrt. Das Konzept dient der koordinierten und effektiven
Marktiiberwachung nach europarechtlichen Vorgaben und beschreibt die grundsatzliche
Vorgehensweise bei der Uberwachung der Bereitstellung von Produkten durch die
Wirtschaftsakteure sowie der national vorgeschriebenen Verwendungstiberwachung.

Ein wichtiges Indiz fur UberwachungsmafRnahmen stellen die Verbraucherbeschwerden dar. Die
folgende Tabelle enthalt die dazu im Jahr 2025 registrierten Verbraucherbeschwerden.

Tab. 4: Verbraucherbeschwerden 2025

Bereich Anzahl

Waagen

Tankstelle (Zapfsaulen)

Fertigpackungen

Versorgungsmessgerate (Elektrizitat, Gas, Wasser, Warme)
Ausschankmalie

P P, N WP~ O

Verkauf loser Ware

Summe 17

251 Marktiberwachung Messgeréte

Marktiberwachungen sind die von den Marktiiberwachungsbehérden durchgefiihrten Tatigkeiten
und von ihnen getroffenen MafRnahmen, durch die sichergestellt werden soll, dass die Produkte den
Anforderungen der Rechtsvorschriften genligen und dass das in jenen Rechtsvorschriften erfasste
oOffentliche Interesse geschutzt wird.

Im Jahr 2025 wurden sieben Marktiberwachungsverfahren bei verschiedenen Wirtschaftsakteuren
und Messgeratearten durchgefihrt. Bei finf Verfahren konnten im Rahmen weiterer Ermittlungen
die Nichtkonformitaten bestatigt werden. Dies betraf formale Mangel (z. B. fehlende
Konformitatskennzeichnung, fehlerhafte Kennzeichnung und Aufschriften, abweichende Bauart,
unvollstandige/fehlerhafte technische Unterlagen). Die Hersteller haben in diesen Fallen freiwillige
Malnahmen zur Herstellung der Konformitat eingeleitet. Aufgabe der Marktiiberwachungsbehoérde
ist es, die Wirksamkeit der eingeleiteten MaRnahmen anhand eichrechtlicher Gesichtspunkte zu
beurteilen.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl der Messgerate aufgefiihrt, bei denen Anforderungen
hinsichtlich der Bereitstellung (Marktiberwachung) stichprobenartig Gberpruft worden sind.
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Tab. 5: Anzahl der an Messgeraten durchgefiihrten Marktiiberwachungen

Messgro3e (Messgerate) Anzahl Beanst;z;jungen
Masse (Waagen) 160 2,5
Volumen (StraBenzapfsaulen und Zusatzeinrichtungen, 19 158
Ausschankmalie)
Druck (Reifendruckmessgerate) 7 28,6
Summe 186 4,8

Festgestellte Nichtkonformitaten kénnen eine Vielzahl von Messgeraten betreffen, wenn diese von
systematischer Natur sind.

252 Marktiberwachung Fertigpackungen

Ein Bestandteil der Marktiiberwachung ist die Uberwachung von Fertigpackungen und anderen
Verkaufseinheiten (offene Packungen, unverpackte Backwaren sowie Verkaufseinheiten ohne
Umhillung).

Bei Fertigpackungen handelt es sich um Verpackungen beliebiger Art, in die in Abwesenheit des
Kaufers Erzeugnisse abgepackt und die in Abwesenheit des Kaufers verschlossen werden, wobei
die Menge des darin enthaltenen Erzeugnisses ohne Offnen oder merkliche Anderung der
Verpackung nicht verandert werden kann.

Die Menge des enthaltenen Erzeugnisses muss als Nennfillmenge gekennzeichnet werden.

Basierend auf der gekennzeichneten Nennfillmenge werden der Gesamtpreis und die
Mengeneinheit fur den Grundpreis des Erzeugnisses angegeben. Der Grundpreis ermdglicht dem
Kéaufer einen Preisvergleich mit anderen gleichartigen Produkten.

Die Regelungen des Fertigpackungsrechts, deren Umsetzung durch behdrdliche Kontrollen gepriift
wird, sollen sicherstellen, dass der Verbraucher tatsachlich die bezahlte Menge erhdlt, ohne dies
selbst kontrollieren und im Zweifelsfall Klage vor einem Gericht erheben zu miissen.

Abb. 6: Ausgewahlte Fertigpackungen (hier: vorverpackte Lebensmittel gem. LMIV)
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Zur Sicherstellung dieser verbraucherschutzrelevanten Kriterien fanden dazu durch das TLV-A7 die
in der nachfolgenden Tabelle aufgeflihrten MalRBhahmen statt. Die Ergebnisse zeigen, dass ein
regelmafiger Kontrollzyklus im Bereich der Fertigpackungen notwendig ist. Es erfolgten sowohl
Kontrollen direkt bei den Herstell- bzw. Abflillbetrieben als auch im Handel.

Tab. 6: Fertigpackungskontrollen beim Hersteller und im Handel 2025

Messtechnische Beanstandungen bzgl.

Minusabweichung
(losbezogen)
Mittelwertabweichung
(losbezogen)
Formale Beanstandungen

Produktgruppe
(packungsanzahlbezogen)

Uberschreitung zul&ssiger
Uberschreitung zuléssiger

Anzahl geprifter Lose
Uberschreitung Verkehrsfahigkeit

Anzahl geprufter Betriebe

Anzahl geprufter Fertigpackungen

= £ < £ = £ =
< o < a < a <
Flissige
Lebensmittel e e 2 : : e e : : 1
Nichtflissige
90 6100 115 - - 7 6,1 1 0,02 29
Lebensmittel
Nichtlebensmittel
8 935 9 - - = o - - 1
Arzneimittel 2 50 1 - - - - - - 1
Summe 117 8044 149 - - 9 6.0 1 0,01 32
Prufung auf
Verkehrsfahigkeit 6 67 : : : - - - : -
Ungleiche
. 21 95 - - - - - 2 2,11 24
Nennfillmenge
Summe g & - - = = = g 1,23 24
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Um handwerkliche Betriebe hinsichtlich der Vorschriften zu Kontroll- und Dokumentationspflichten
zu entlasten, ohne dabei verbraucherschutzrechtliche Aspekte zu vernachlassigen, wurde durch den
Gesetzgeber in § 41 Abs. 5 FPackV die Mdglichkeit der Inanspruchnahme einer Ausnahmeregelung
aufgenommen. Im Zuge dieser antragsbasierten Ausnahmeregelung wurden 45 Verfahren nach §
41 Abs. 5 FPackV bearbeitet.

253 Verwendungsuberwachung Eichrecht

Bei der Verwendungsuberwachung wird anhand von Stichproben kontrolliert, ob beim Verwenden
von Messgeraten und/oder Messwerten die geltenden Vorschriften beachtet werden. Hierzu zahlt
beispielsweise, ob ein Messgerat korrekt aufgestellt, gebraucht und gewartet wird (z. B. Lage der
Libelle bei einer Waage oder die Einsicht in den Messvorgang beim Direktverkauf an der
Kassenwaage im Supermarkt). Dazu wurden im Jahr 2025 die in der nachfolgenden Tabelle
aufgefuhrten Verwendungsiiberwachungen durchgefihrt.

Tab. 7: Anzahl der an Messgeraten durchgefuhrten Verwendungsiiberwachungen geman § 1 Abs. 1 MesseV

Messgerateart Anzahl Beanst;);\)]dungen
Masse 1467 19,2
davon nichtselbsttatige Waagen 1447 18,9
davon selbsttatige Waagen 20 40,0
Druck 30 10
Volumen 131 40,0
davon StraRenzapfsaulen (Mineraltle) 108 34,9
davon StralRenzapfsaulen (Erdgas, Flissiggas) 9 44,4
Elektroladeséaulen 29 -
Messgerate im offentlichen Verkehr 70 50,0
Sonstige 6 33,3
Gesamt 1733 21,6

Die haufigsten Beanstandungen im Rahmen der Verwendungsiberwachung betrafen die
Verwendung eines ungeeichten Messgerates (87,3 %), die Verwendung eines fir den
Verwendungszweck ungeeigneten Messgerdtes (3,2 %) sowie die nicht ordnungsgemafe
Aufstellung des Messgeréates (2,1 %).

254 Schwerpunktaktionen

Bei Schwerpunktaktionen handelt es sich vor allem um aktive MaRnahmen der metrologischen
Uberwachung. Dazu wird jahrlich im Vorfeld ein MaRnahmenplan erstellt. Dabei finden
Erfahrungswerte vorausgegangener Aktionen sowie verbraucherschutzrelevante Aspekte (z. B.
Warenwerte, 6ffentliche Berichterstattung) entsprechende Berlcksichtigung.
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Verkauf von loser Ware

Im geschéftlichen Verkehr mit losen Erzeugnissen sind Gewichtswerte, die der Preisermittlung zu-
grunde liegen, nur als Nettowerte anzugeben. Das Taramaterial (z. B. Salatbecher) darf der Ware
nicht zugerechnet werden. Zur Kontrolle der Einhaltung dieser Anforderung finden regelmafig Kon-
trollen in Fachgeschaften (z. B. Fleischereien), auf Wochenmarkten oder anderen Festen und Ver-
anstaltungen statt. Im Jahr 2025 wurden 73 Betriebe und 263 Erzeugnisse kontrolliert. Dabei gab es
hinsichtlich der 0. g. Anforderungen 78 Beanstandungen (entspricht einer Beanstandungsquote von
30 %). Im Ergebnis erfolgte die Information der Betroffenen tiber den Missstand sowie die Einleitung
ordnungsbehdérdlicher MaZnahmen.

Metrologische Uberwachung auf Markten, Messen und (Volks-)Festen

Auf Markten, Messen oder (Volks-)Festen werden Produkte ausgestellt, angeboten oder verwendet.
Auch in diesem Bereich muss der Verbraucherschutz durch geeignete MafRnahmen sichergestellt
werden. Dazu erfolgten im Rahmen der Markt- und Verwendungstiberwachung stichprobenartige
Kontrollen, ob beim Bereitstellen von Produkten und beim Verwenden von Messgeraten und
Messwerten die Vorschriften eingehalten wurden.

Die nachfolgende Tabelle (Tab. 8) fasst den Umfang dieser Schwerpunktaktion zusammen. Es
wurden in Summe vier verschiedene Markte, Messen bzw. (Volks-)Feste Uberwacht.

Tab. 8: Im Rahmen der Schwerpunktaktion durchgefuhrte Tatigkeiten

_ . Beanstandungen
Metrologische Uberwachungen Anzahl (%] g
0
Marktiberwachung - -
Verwendungsuberwachungen 8 25
Summe 8 25

Im Ergebnis erfolgte die Information der Betroffenen lber den Missstand sowie die Einleitung
ordnungsbehdrdlicher MaZnahmen.

Schwerpunkttag ,Ungeeichte Messqgeréte”

Die Eichfrist ist eine gesetzlich vorgeschriebene Dauer zur behordlichen Uberprifung des
Messgerates. Diese Frist ergibt sich u. a. aus Erfahrungen zur Messbestandigkeit. Eine Verwendung
des Messgerates Uber seine Eichfrist hinaus ohne die Erflllung der Voraussetzung nach § 38
MessEG ist nicht gesetzeskonform und fuhrt zu einer ordnungsbehordlichen Maflinahme. Dieser
Aktionstag soll der Bereinigung des Datenbestandes und der Einhaltung der gesetzlichen
Anforderungen dienen und insbesondere zur rechtzeitigen Antragstellung zur Eichung auffordern
und auf Missstdnde aufmerksam machen. Die nachfolgende Tabelle (Tab. 9) fasst den Umfang
dieser Schwerpunktaktion zusammen.
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Tab. 9: Im Rahmen der Schwerpunktaktion durchgefiihrte Tatigkeiten

. . Beanstandungen
Metrologische Uberwachungen Anzahl (%] g
(0]
Verwendungsiiberwachungen 119 18,5
Marktiberwachung 7 -
Summe 222 17,5

GrolRverwender von Wasserzéhlern

Wasserzahler (Abb. 7) sind Verbrauchsmessgerdte und kommen bei der messwertbasierten
Abrechnung zum Einsatz. Verbrauchsmessgeréte, insbesondere Wasserzahler, zahlen zu den am
weitesten verbreiteten eichpflichtigen Messgeraten. Die meisten Haushalte in Deutschland verfligen
Uber diese Messgeréateart. Eine Eichung dieser Messgeréte ist eher die Ausnahme und erfolgt dann
i. d. R. durch staatlich anerkannte Prifstellen, die Uber keine Befugnis zur metrologischen
Uberwachung verfligen.

Bei Zweifeln an der Messgenauigkeit eines Wasserzahlers kann bei berechtigtem Interesse eine
Befundprifung beantragt werden. Diese wird vorrangig in den staatlich anerkannten Prifstellen
durchgefuhrt. In unserem Hause erfolgten sechs Befundprifungen an Wasserzahlern, wobei zwei
Messgerate die Befundprifung nicht bestanden hatten.

Abb. 7: Wasserzahler [https://pixelio.net/de/media/715696-wasserzahler-uhr]

Im Jahr 2025 wurden sieben Verwendungstiberwachungsverfahren bei verschiedenen
Messgerateverwendern durchgefiihrt. Bei sechs Verfahren konnten im Rahmen weiterer
Ermittlungen die Nichtkonformitaten bestétigt werden. Ziel dieser Verfahren ist die Herstellung der
Konformitat gegeniiber den eichrechtlichen Anforderungen.
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Tab. 10: Verwendungsiberwachungen verschiedener Messgerateverwendern

Beanstandungen
[%0]

Metrologische Uberwachungen Anzahl

Verwendungsiiberwachungen 7 86

Verwendung von Sauglingswaagen im Rahmen der Heilkunde

Waagen zur Bestimmung der Masse bei der Ausiibung der Heilkunde beim Wiegen von Patienten
aus Grunden der &rztlichen Uberwachung, Untersuchung und Behandlung unterliegen den
eichrechtlichen Anforderungen. Dies gilt auch fir SAuglingswaagen, fir die korrekte Messwerte von
sehr hoher Bedeutung sind (z. B. im Rahmen einer medizinischen Indikation). Sauglinge haben ein
hoheres Schutzniveau. Daher unterliegen diese Waagen, unabhangig vom Aufstellungsort, einer
vierjahrigen Eichfrist.

Im Vorfeld der Vor-Ort-Uberwachung erfolgte ein Informationsschreiben an die Landesarztekammer
hinsichtlich der eichrechtlichen Anforderungen und der stichprobenartigen Kontrollen durch die
zustandigen Uberwachungsbehdérden.

Tab. 11: Verwendungsiiberwachungen bei Sauglingswaagen

Beanstandungen
[%]

Metrologische Uberwachungen Anzahl

Verwendungsiberwachungen 25 -

2.6  UberwachungsmaBnahmen nach Medizinprodukte-Betreiberverordnung
(MPBetreibV) und der Richtlinie der Bundesarztekammer (Rili-BAK)

Die Exaktheit medizinischer Diagnosen ist zum einen entscheidend von der korrekten Funktions-
weise der verwendeten medizinischen Messgerdte, zum anderen von der Korrektheit
laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen abhangig. Zur Aufrechterhaltung der exakten Funktion
medizinischer Messgerdte unterliegen Betreiber von Medizinprodukten den gesetzlichen
Anforderungen des Medizinprodukterecht-Durchfihrungsgesetzes (MPDG) und der Medizin-
produkte-Betreiberverordnung (MPBetreibV).

Nach 8 10 der MPBetreibV sind medizinische Einrichtungen, die laboratoriumsmedizinische
Untersuchungen  durchfuhren, verpflichtet, die Anforderungen der ,Richtlinie der
Bundesarztekammer zur Qualitatssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen — ,Rili-
BAK* einzuhalten.

Mitarbeiter des Thiringer Landesamtes fiir Verbraucherschutz (TLV) fiahren Kontrollen in
Arztpraxen, Pflegeheimen, Rehabilitationseinrichtungen, medizinischen Laboratorien und allen
anderen medizinischen Einrichtungen, die Medizinprodukte mit Messfunktion betreiben, durch.
Grundlage der Uberwachung bilden dabei die 88 10 und 15 sowie zugehorige Eintrage in § 13 und
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8 14 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Zusatzlich Uberwacht das TLV-A7
Anbieter von messtechnischen Kontrollen flr Medizinprodukte (MTK) auf die Einhaltung der
Anforderungen nach der MPBetreibV. Im Jahr 2025 wurde der Schwerpunkt auf die
Regeliiberwachung von ambulant praktizierenden Arzten, medizinischen Versorgungszentren sowie
Reha- und Pflegeeinrichtungen gelegt.

Abb. 8: Beispiele fir Medizinprodukte die der Betreiberiiberwachung unterliegen

Tab. 12: Ubersicht der durchgefiihrten Uberwachungsmaflnahmen

Anbieter von
messtechnischen
Kontrollen

Ee e Betreiber von Medizinprodukten mit

Messfunktion

Uberpriifte Einrichtungen

105 (alle vor Ort) 6 (davon 0 vor Ort)

Anlassbezogene : 0
Uberwachungen
Uberwachungen ohne

82 (78 %) 3 (50 %)
Beanstandung
Uberwachungen mit

23 (22 %) 3 (50 %)
Beanstandung
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Die Uberwiegende Anzahl der Beanstandungen bei Betreibern von Medizinprodukten mit
Messfunktion war in der Durchfihrung und der Dokumentation der internen Qualitatssicherung
begriindet. Bei den Anbietern von messtechnischen Kontrollen wurden die meisten Abweichungen
im Bereich der Ruckfihrung der messtechnischen Normale festgestellt.

2.7 Ahndung von VerstoRen (ordnungsbehdrdliche MaRnahmen)

Im Jahr 2025 wurden 304 Ordnungswidrigkeitenverfahren bearbeitet. Es wurden 100
Ordnungswidrigkeiten als Verwarnungen mit Verwarngeld geahndet, 105 nicht kostenpflichtige
Verwarnungen ausgesprochen und 99 Buf3geldverfahren eingeleitet.

2.8 Kompetenz und Qualitatssicherung

Zur Sicherstellung von fehlerfreien Messergebnissen bei Eichungen, Prifungen und Kalibrierungen
von Messsystemen verfligt das TLV-A7 Uber ein Qualitdtsmanagementsystem. Zur Aufrecht-
erhaltung und Verbesserung des Qualitatsniveaus werden regelmaliig interne sowie externe Audits
durchgefihrt. Die Eichvollzugsbereiche sowie die Konformitatsbewertungsstelle des TLV wurden im
Jahr 2025 im Rahmen eines Peer-Review-Verfahrens durch externe Begutachter der Eichbehdrde
des Landes Niedersachsen auf Einhaltung der Normanforderungen nach der Norm DIN EN ISO/IEC
17025:2018 sowie nach der Norm DIN EN ISO/IEC 17065: 2013 begutachtet. Die metrologische
Ruckfuhrung der Normale im Mess- und Eichwesen wird vom Kalibrierlaboratorium des TLV
sichergestellt. Die ordnungsgeméafle und normgerechte metrologische Ruckfiihrung auf das
nationale Normal wurde zuletzt im Jahr 2022 durch externe Begutachter der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) evaluiert. Allen begutachteten Bereichen konnte im Rahmen der
Begutachtungen ein leistungsfahiges und normgerechtes Qualitdtsmanagementsystem gemaf den
betrachteten Normanforderungen bescheinigt werden. Neben den Begutachtungen durch externe
Begutachter stellt das TLV-A7 selbst erfahrene Auditoren mit Ausbildung durch die DGQ (Deutsche
Gesellschaft fur Qualitat) sowie mehrere geschulte Fachexperten fir Audits in externen
Einrichtungen zur Verfigung.

Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Kompetenz unserer Mitarbeiter nehmen diese
regelmafig an internen und externen Fortbildungsveranstaltungen teil. Die Schulungen erfolgen
durch das Thiringer Innenministerium, die Deutsche Akademie fur Metrologie (DAM), die Industrie-
und Handelskammer (IHK), die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS), den Deutschen
Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) und
das TLV selbst. Fortgebildet wurde auf den Gebieten des Eichvollzugs (technische und fachliche
Neuentwicklungen, Anderung und Umsetzung der eichrechtlichen Grundlagen, europaische
Richtlinien), des Qualitditsmanagements, der Analyse und Bewertung von Messunsicherheiten sowie
des Verwaltungsrechts.

2.9 Dienstleistungen fur Wirtschaft und Gesellschaft

In begrenztem Umfang bietet das TLV-A7 Messgeratekalibrierungen, Schutzwestenprifungen,
Begutachtungen und Fachberatungen an. Das TLV-A7 ist als Konformitatsbewertungsstelle bei der
Europaischen Kommission fir die Richtlinien 2014/31/EU (NAWID) und 2014/32/EU (MID) natifiziert
sowie fur bestimmte Messgeratearten nach MesseG/MessEV beim BMWK anerkannt (siehe den in
der nachfolgenden Tabelle 13 dargestellten Leistungsumfang der KBS).
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Dabei ist es von groRRer Bedeutung fir die Wirtschaft, dass die ausgestellten Kalibrier- und
Prufzertifikate international anerkannt werden. Um dies sicherzustellen, sind Teile des TLV-A7 durch
die DAKKS akkreditiert.

Die Nutzer dieser Dienstleistungen sind vorzugsweise kleine und mittelstandische Unternehmen in
Thiringen, wie z. B. Hersteller von nichtselbsttatigen Waagen, Ardometern, Temperaturmess-
geraten, Wasser- und Warmezahlern sowie anderen Messgeraten, aber auch renommierte,
international tatige Unternehmen.

Das TLV-A7 mit seiner bei der EU notifizierten Konformitatsbewertungsstelle 0118 und den
akkreditierten Laborbereichen leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Unterstitzung der Thiringer
Hersteller von Mess- und Priftechnik. Durch das TLV-A7 wurden im Jahr 2025 1.129
Kalibrierzertifikate fur verschiedene Messgerétetypen und 2.445 fir Chronometer ausgestellt.

2.10 Konformitatsbewertungsstelle (KBS) 0118

Die nach Benennung durch das Bundeswirtschaftsministerium bei der EU-Kommission anerkannte
Konformitatsbewertungsstelle 0118 ermdglicht Thuringer Herstellern von Messgeraten im
Anwendungsbereich des MessEG den rechtskonformen Zugang ihrer Produkte zum nationalen und
europaischen Markt. Sie hat unter Nutzung amtseigener Kompetenzen und Ressourcen und in
Zusammenarbeit mit Thiringer Kooperationspartnern im Jahr 2025 insgesamt 144
Konformitatsbewertungsverfahren bearbeitet und entsprechende Bescheinigungen ausgestellt.

Zusammen mit verschiedenen Herstellern und Importeuren wurden tber 240.000 Ausschankmalle
(z. B. Gluhweinbecher und sonstige TrinkgefalRe) mittels statistischer Verfahren (F1) konformi-
tatsbewertet und mit weiteren Herstellern tber 300.000 Ausschankmalf3e durch statistische
Uberprufung und durch Uberwachung der herstellereigenen Fertigungskontrolle (A2) positiv
konformitatsbewertet und so sicher in Verkehr gebracht. Das gewahrleistet zum einen, dass die
grundlegenden Anforderungen der Europaischen Messgeraterichtlinie 2014/32/EU (MID) und damit
das geforderte Schutzniveau fir den Verbraucher erreicht werden und zum anderen, dass die
Marktnachfrage durch den Hersteller bedient werden konnte.

Die Konformitatsbewertungsstelle wird auch kinftig als wichtiger Bestandteil des Thiringer
Landesamtes fiir Verbraucherschutz im Rahmen des Benennungsumfangs dazu beitragen, dass
das hohe MaR an Vertrauen, welches der Verbraucher in die Verkehrsfahigkeit und Sicherheit von
gesetzlich geregelten Messgeraten setzt, gerechtfertigt ist.

Die folgende Tabelle zeigt den gesamten Leistungsumfang der KBS (Stand 31.12.2024).
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Tab. 13: Leistungsumfang der Konformitatsbewertungsstelle

Nr. Messgerate, Zusatzeinrichtungen (ZE), InV(.arkehr- Module
(gem.REA) Teilgerate (TG) brr]:cghe:n M(ensa;CEhV)
11 EU-LangenmaRe EU F1
1.4 EU-Messgerate Lange EU F,F1
15 EU-Messgerate Flache EU F,F1
1.6 EU-Messgerate mehrdimensional EU F,F1
1.15 Fullstandsmessgerate fiir Lagerbehalter DE F
1.16 Rundholzmessanlagen DE F
2.3 EU-Waagen - nichtselbsttétig, EU F
elektromechanische Waagen

2.4 EU-Waagen - nichtselbsttétig, mechanische EU F,F1
Waagen

25 EU-Waagen — selbsttatig fur Einzelwagungen EU F, F1

2.6 EU-Waagen — selbsttatige Kontrollwaagen EU F

2.7 EU-Waagen — selbsttatige EU F
Gewichtsauszeichnung

2.8 EU-Waagen — selbsttatige Preisauszeichnung EU F

29 EU-Waagen — selbsttatig zum Abwagen EU F, F1

2.10 EU-Waagen — selbsttatig zum Totalisieren EU F

211 EU-Waagen — selbsttatig zum EU F
kontinuierlichen Totalisieren

2.12 EU-Waagen — selbsttatige Gleiswaagen EU F

2.17 Kraftstoffzapfsaulen fir Hochdruck-Erdgas DE F
oder Wasserstoff

3.3 Tragbare Elektrothermometer DE F

3.4 Tanktemperaturmessgerate fur Lagerbehalter DE F

5.4 EU-Ausschankmale EU A2, F1

5.13 Lagerbehalter DE F

5.18 EU-Fliussigkeitsmessanlage EU F

5.19 ZE: Selbstbedienungseinrichtung fur DE F
Zapfsaulen

5.40 ZE: Tankdatenerfassungssystem DE F
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Inverkehr- Module
Nr. Messgerate, Zusatzeinrichtungen (ZE), _
_ bringen (nach
(gem.REA) Teilgerate (TG)
nach: MessEV)
6.1 EU-Elektrizitatszahler EU F
6.2 Wirkverbrauchszahler soweit nicht EU- DE F

Elektrizitatsz&hler

6.3 Blindverbrauchszahler DE F

6.4 Scheinverbrauchszéhler DE F
ZE: getrennt und integriert angeordnete

6.6 Zusatzeinrichtung einschlief3lich Smart-Meter- DE F
Gateway fir Elektrizitdtsmessgerate

6.7 Messgerate fur andere Messgrof3en bei der DE F
Lieferung von Elektrizitat

6.8 Messgerate und Zusatzeinrichtungen im DE F
Anwendungsbereich Elektro-Mobilitat

2.11 Arbeiten im Beschussamt

Auf der Grundlage des Beschussgesetzes werden im Beschussamt Suhl zivile Handfeuerwaffen und
Bdller einer amtlichen Priifung — der Beschussprifung — und Gebrauchsmunition einer Zulassungs-
prufung unterzogen.

Im Jahr 2025 wurden 1.389 Prifauftrage zur Waffenprifung ausgefuihrt und dabei 24.610
Waffenlaufe (davon 23.181 Langwaffen, 1.018 Kurzwaffen und 411 Schwarzpulverwaffen) geprdft.

Die Waffenprufungen besitzen eine grof3e wirtschaftliche Bedeutung fir die im Wirtschaftsraum Suhl
ansassigen Waffenhersteller.

Die bei einem ortsansassigen Waffenhersteller betriebene Beschussabfertigungsstelle wurde
insbesondere durch das Einbeziehen weiterer Produkte aus dessen eigener Herstellung sowie
Produkte anderer ortsansassiger Firmen erweitert. Dartber hinaus wurden 348 Auftrage zur Prifung
von Munition von Herstellern, Importeuren sowie von Wiederladern (Jagern bzw. Sportschiitzen)
ausgefihrt. Des Weiteren wurde fir 204 neue Munitionsarten eine Marktzulassung erteilt. Damit ist
gewahrleistet, dass sowohl die Jagd- oder Sportwaffe als auch die daftr notwendige Munition vom
Schitzen sicher verwendet werden kann.

Das Beschussamt mit seinen erfahrenen Fachexperten stellt einen wichtigen Standortfaktor fir die
Thuringer Hersteller von Jagd- und Sportwaffen in der Region Suhl dar und wird auch von
Uberregionalen Gremien zur Harmonisierung und Standardisierung von Beschussprifungen stets
angefragt.

25



	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1 Vorstellung
	1.1 Aufgaben
	1.2 Zuständigkeiten und Rechtsgrundlagen
	1.3 Wirkungsfelder

	2 Tätigkeitsbericht
	2.1 Metrologische Basis für den Eichvollzug
	2.2 Eichungen
	2.3 Aufsicht staatlich anerkannter Prüfstellen
	2.4 Überprüfung Instandsetzungsbetriebe
	2.5 Markt- und Verwendungsüberwachung nach MessEG
	2.5.1 Marktüberwachung Messgeräte
	2.5.2 Marktüberwachung Fertigpackungen
	2.5.3 Verwendungsüberwachung Eichrecht
	2.5.4 Schwerpunktaktionen


	2.6 Überwachungsmaßnahmen nach Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) und der Richtlinie der Bundesärztekammer (Rili-BÄK)
	2.7 Ahndung von Verstößen (ordnungsbehördliche Maßnahmen)
	2.8 Kompetenz und Qualitätssicherung
	2.9 Dienstleistungen für Wirtschaft und Gesellschaft
	2.10 Konformitätsbewertungsstelle (KBS) 0118
	2.11 Arbeiten im Beschussamt



